
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 33 (1917)

Heft: 16

Artikel: Submissionswesen [Schluss]

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-576791

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 31.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-576791
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


ftr. lb 3Hnftr. fdSitoeij. $mnt>w. Scitunfl („OTeiftecblatt") 217

©ttbiniffïottêtoefen.
neue 6uDmiffion$oeroröming Uer Staut 6t. (Men.

(@d)Iub.)

HI. Sic Beratung im (Semeinievat.
3m ©emetnberat gaben, mie ju erwarten mat, bte Se»

Himmlingen über ble „©eroäljrlcifturtg beS DrganifationS»
WcgteS" unb bte „gufchlagSerteilung" am metften zu reben,
mafyrenb wenige anbete Artifel beS ©ntwuifeS nur ganj
mtroefenlHdtje unb meift nbaîtioneïïe Anbetungen ei fuhren.

Über bte fogenannte „SehrliugSzüchterei" unb
me ®.eroährleiftung beS SereinSreChteS rourbe

ta !^"Irag geftetlt, baß auch foliée Angebote feine Serücf»
Imjttgung finben foEen, wenn fie : a) non Unternehmern
®mgerelcht finb, welche eine im MißoerhältnlS jum Ilm»
mng ober zu ber Art ihres SetrtcbeS ftehenbe 3af)l oon
^hrltngen halten; b) oon Setrieben fommen, bte bas
Set einsrecht unb bie SereinSfrelhett ber AngefteEten unb

nl offenbar oerletjen. ®er Eintrag würbe mefjrheit»
|«h abgelehnt, im ©inne beS SotumS beS ©tabtrateS:
®me Seftimmung gegen bie SehïtlngSjflchteret gehöre, fo

man mit bem ©runbfatj etnig gehe, nicht in biefe
Serorbnung. Unb was bas KocilitionSr^cht anbetreffe,
Jel ber ©tabtrat urfprüngllch genetgt geroefen, etne folcfie
Seftimmung aufzunehmen; eS zeigte fiel) aber, baff bte

iTOtniullerung griffe ©chmlerigfetten beretten mürbe, tote
beftimmter gaE in 3üri<h zeigte, fßcaftifch habe bieS

nichts zu fagen, ba baS SeretnSrecht ber Arbeiter heute
9tunbfählich niefjt mehr befiritteu mirb.

Set ber 3ufcf)IagSerteilung foU bie Sehörbe ftch
felbfl überzeugen, ob ein niebrigeS Angebot noch angenteffen
Jft : „Sei großen Unterfdhieben in ben geforbexten ^iretfen
Men bte ntebrigften Singebote im allgemeinen nicht be>

^Wfidhtigt werben, fofern ftch nicht bie Sehörbe oon beren
Jlngemeffenheit überzeugt hat". ©in Antrag, bie ortSanfäf-'
Egen unb einheimifdhen ©efchäfte nidht bloß „im aflgemet»

j'en", fgnbern überhaupt zu beoorzugen, blieb tn Mtnber»
Wt, um ber Sehörbe einen gewiffen ©ptelraum zu laffen.

IV. 5er iüovtlctui ber neuen Derorbttttttg.
SaChbem tn Der ©Chtußabftimmung ootn ©emetnbe»

tat bie neue Serorbnung etnftimmig angenommen würbe,
War ficher zu erwarten, baß bte beteiligten Serbänbe ftch
M bem Erreichten zufrteben gaben. @o hat bte ©tabt
®t. ©allen wohl bte neuzettltchfte „©ubmiffionS Setorb»
"«"9", weshalb wir beren 2Bortlaut folgen laffen:

^etortmuttc} übet; bie Q3ct*9ct)unö you
^Sauarbeiten für bie 6taî>t 6t (Batten.

(93ont 6. ancirz 1917).

I. Slllgemeiucs.
Art. 1«allgemeiner aßettbemerb. ®ie Serge»

?nng oon gtößern Sauarbeiten hat tn ber Siegel auf

j |unb eines burch öffentliche Austreibung oeran»
Mten allgemeinen SBettbewetbeS zu erfolgen.

Vorbehalten bleiben bi«jenigen Arbeiten, welche bie
tabt in Siegte ausführt.

5lrt. 2. Sefdjränfter aßettbemerb. ©in auf etn»
°"ne bireft etnzulabenbe Semerber bef ehr an ft er 2Bett»
ciuerb ift zuläffig, wenn:

u) ber SBert ber Arbeit auf nicht mehr als 4000
granfen oeranfchlagt ift;

") ober bie ßelt für eine öffentliche AuSfCfjreibung
nicht ausreicht ;

®) ober bte AuSfChrelbung zu feinem annehmbaren
Ergebnis geführt hat;

u) ober bte Arbeit nur oon einer befdjränften 3ahl
oon Ubernehntern richtig unb rechtzeitig ausgeführt
werben fann.

Art. 3. greihänbige Sergebung. Dhne aBett»
bewerb (freihänbig) fann bte Sergebung einet Arbeit
erfolgen, wenn:

a) ihr aBert auf nicht mehr als 2000 granfen oer»

anfragt ift;
b) ober ihre Ausführung befonbere Sefähigung er«

forbert ober burch fßatentfCfjut) befdjränft ift;
c) ober fte ftch ihrer ®rlngttchfeit ober ihrer befonbern

Art wegen nicht zur Seranftaltung eines aBettbe»
wetbeS eignet;

d) ober eS ftch um Ergänzung einer auf ©runb eineS

aBettbewerbeS oergebenen Arbeit hanbelt ;

c) ober ber 3Bettbewetb zu fetnern annehmbaten ©r»
gebntS geführt hat;

f) ober bie in Art. 24, Abfafs 2 umfehriebenett Sor»
auSfeßungen ber Sergebung an eine gewerbliche
SerufSorganifation zutreffen.

Act. 4. ©inheitSpreife auf aiaCfjmaß ®le Ser»
gebung oon Sauarbeiten foQ tn ber Siegel nach StnhetlS»
pretfen unb auf Slachmaff erfolgen; gegen etne $auf<hal*
fumme nur bann, wenn ber ©egenftanb ber AuSfchretbung
in allen fetnen ©igenfehaften genau bezeichnet werben fann.

Art. 5. Anbere Arbeiten unb Sieferungen.
Set Sergebung anberer Arbeiten unb oon Sieferungen
für bie ©emeinbeoerwaltung ftnb bte Sorfdjriften biefer
Serorbnung fowett tunlich I" SerücffiCE)tigung zu z^fjen.

II. 2lusfchfcil)Uttg.
Art. 6. gor m unb Inhalt. ®ie öffentliche AuS>

fchreibung, bie in ben amtlichen ißublifationSorganen unb
nötigenfalls tn weiteren SagcSblüttern ober auch In ber
gachpreffe zu erfolgen hat, foU in gebrängter gorm bie

notwenbigen Mitteilungen über ©egenftanb unb Umfang
ber Arbeit, fowie über bte gtifi für bie (Slnretchung ber
Angebote enthalten.

Art. 7. Trennung nach SerufSarten; Sofe.
®te oetfChiebenen Arbeiten follen in ber Siegel in ber
Austreibung nach SerufSarten getrennt werben.

3Benn bie Sergebung etner Arbeit tn Sofen oorbe=

halten bleibt, fo ift bieS auSbrüdltch zu bemerfen; eS

fönnen für biefen galt fomobl für bie ©efamtletftung,
als auch fßr bte Settleifiungen Angebote oerlangt werben.

Art. 8. ©ingabeformulare; Unterlagen. 3n
ben ©ingabeformularen foHen fümtltch« ^»auptletftungen,
fowie alle erhebttchen Dlebenleiftungen tn befonberen
^3oj\tioncn aufgeführt werben.

Über bte Art ber ArbeitSauSführung, ble ©rmittlung
ber ÜJJlafje unb ©ewichte unb bte Sefchaffenhett ber
Materialien ftnb genaue 2lngaben zu madhen unb nötigen»
faKS burch ©fizzen, ®etailplüne, ©rläuterungen, Maß»
berechnungen, Seifpiele unb Mufter zu ergänzen. Sau»
pläne unb allfällige Sorerhebungen ftnb oorzulegen.

©ollte währenb ber Auflagefrift etne Abänberuttg
ober ©rgänzung ber Sebingungen, ^3täne unb Sorlagen
oorgenommen werben, fo ift hteroon fämtltchen Sewetbern
Kenntnis zu geben.

3n befonbern gälten fann eS ben Sewerbern über»

laffen werben, htnftchtlich ber zu wählenben Äonftruftionen
unb ©Inrichtungen eigene SorfCjjläge einzureichen.

Art. 9. ®ie ©Ingabeformulare finb ben Sewerbern
im ®oppel unb in ber Siegel unentgeltlich zu oerabfolgen.
®ie ©in ftCht in bte SertragS » Seftimmungen, fowte bie
Prüfung ber teChnifchen Unterlagen ift ihnen mögltChft zu
erleichtern.

Art. 10. 3eit zur Ausführung ber Arbeiten,
gür bte Ausführung ber Arbeiten foEen, brtnglidhe gäUe
oorbehalten, bte griften fo angefe^t werben, baß fie auch
oon fleinern Unternehmern unb fjmnbwerfetn eingehalten
werben fönnen.
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Submissionswesen.
Die neue Submissionsverordnung der Stadt St. Galle».

(Schluß.)

III. Die Beratung im Gemeinderat.
Im Gemeinderat gaben, wie zu erwarten war. die Be-

Ilmimungen über die „Gewährleistung des Organisations-
Achtes" und die „Zuschlagserteilung" am meisten zu reden,
wahrend wenige andere Artikel des Entwurfes nur ganz
unwesentliche und meist ndaklionclle Änderungm erfuhren.

ltder die sogenannte „Lehrlingszüchterei" und
me Gewährleistung des Vereinsrechtes wurde

Antrag gestellt, daß auch solche Angebote keine Berück-
Uchtlgung finden sollen, wenn sie: u) von Unternehmern
Zugereicht sind, welche eine im Mißverhältnis zum Um-
mng oder zu der Art ihres Betriebes stehende Zahl von
^hrltngeu halten; d) von Betrieben kommen, die das
Vereinsrecht und die Vereinsfreiheit der Angestellten und
Leiter offenbar verletzen. Der Antrag wurde Mehrheit-
uch abgelehnt, im Sinne des Votums des Stadtrates:
Ane Bestimmung gegen die Lehrlingszüchterei gehöre, so

Ar man mit dem Grundsatz einig gehe, nicht in diese
Verordnung. Und was das KoaluionSr,cht anbetreffe,
>ei der Stàdtrat ursprünglich geneigt gewesen, eine solche
Bestimmung aufzunehmen; es zeigte sich aber, daß die
Formulierung große Schwierigkeiten bereiten würde, wie
"U bestimmter Fall in Zürich Zeigte. Praktisch habe dies
uichts zu sagen, da das Veretnsrecht der Arbeiter heute
grundsätzlich nicht mehr bestritten wird.

Bei der Zuschlagserteilung soll die Behörde sich
selbst überzeugen, ob ein niedriges Angebot noch angemessen
P: „Bei großen Unterschieden in den geforderten Preisen
sollen die niedrigsten Angebote im allgemeinen nicht be-

^llcksichtigt werden, sofern sich nicht die Behörde von deren
Angemksfenheit überzeugt hat". Ein Antrag, die ortsansäst
»gen und einheimischen Geschäfte nicht bloß „im allgemei-
Uen", sondern überhaupt zu bevorzugen, blieb in Minder-
Veit, um der Behörde einen gewissen Spielraum zu lassen.

IV. Der Wortlaut der neuen Verordnung.
Nachdem in der Schlußabstimmung vom Gemeinde-

rat die neue Verordnung einstimmig angenommen wurde,
war sicher zu erwarten, daß die beteiligten Verbände sich

At dem Erreichten zufrieden gaben. So hat die Stadt^ Gallen wohl die neuzeitltchste „Submissions Verord-
"ung", weshalb wir deren Wortlaut folgen lassen:

Verordnung über die Vergebung von
Vanarbeiten für die Stadt St. Gallen.

(Vom 6. März 1917).

I. Allgemeines.
Art. 1«,Allgemeiner Wettbewerb. Die Verge-

Aug von größern Bauarbeiten hat in der Regel auf
Erund eines durch öffentliche Ausschreibung veran-
wßten allgemeinen Wettbewerbes zu erfolgen.

Vorbehalten bleiben diejenigen Arbeiten, welche die
^tadt in Regte ausführt.

Art. 2. Beschränkter Wettbewerb. Ein auf ein-

s"Ue direkt einzuladende Bewerber beschränkter Welt-
ewerb ist zulässig, wenn:

u) der Wert der Arbeit auf nicht mehr als 4000
Franken veranschlagt ist;

o) oder die Zeit für eine öffentliche Ausschreibung
nicht ausreicht;

6) oder die Ausschreibung zu keinem annehmbaren
Ergebnis geführt hat;

P oder die Arbeit nur von einer beschränkten Zahl
von übernehmern richtig und rechtzeitig ausgeführt
werden kann.

Art. 3. Freihändige Vergebung. Ohne Wett-
bewerb (freihändig) kann die Vergebung einer Arbeit
erfolgen, wenn:

u) ihr Wert auf nicht mehr als 2000 Franken ver-
anschlagt ist;

d) oder ihre Ausführung besondere Befähigung er-
fordert oder durch Patentschutz beschränkt ist;

e) oder sie sich ihrer Dringlichkeit oder ihrer besondern
Art wegen nicht zur Veranstaltung eines Wettbe-
wer des eignet;

0) oder es sich um Ergänzung einer auf Grund eines
Wettbewerbes vergebenen Arbeit handelt;

o) oder der Weltbewe,b zu keinem annehmbaren Er-
gebnis geführt hat;

k) oder die in Art. 24, Absatz 2 umschriebenen Vor-
aussetzungen der Vergebung an eine gewerbliche
Berufsorganisation zutreffen.

Art. 4. Einheitspreise auf Nachmaß Die Ver-
gebung von Bauarbeiten soll in der Regel nach Etnheils-
preisen und auf Nachmaß erfolgen; gegen eine Pauschal-
summe nur dann, wenn der Gegenstand der Ausschreibung
in allen seinen Eigenschaften genau bezeichnet werden kann.

Art. 5. Andere Arbeiten und Lieferungen.
Bei Vergebung anderer Arbeiten und von Lieferungen
für die Gemeindeverwaltung sind die Vorschriften dieser

Verordnung soweit tunlich in Berücksichtigung zu ziehen.

II. Ausschreibung.
Art. 6. Form und Inhalt. Die öffentliche Aus-

schreibung, die in den amtlichen Publikationsorganen und
nötigenfalls in weiteren Tagesblättern oder auch in der
Fachpresse zu erfolgen hat, soll in gedrängter Form die

notwendigen Mitteilungen über Gegenstand und Umfang
der Arbeit, sowie über die Frist für die Etnreichung der
Angebote enthalten.

Art. 7. Trennung nach Berufsarten; Lose.
Die verschiedenen Arbeiten sollen in der Regel in der
Ausschreibung nach Berufsarten getrennt werden.

Wenn die Vergebung einer Arbeit in Losen vorbe-
halten bleibt, so ist dies ausdrücklich zu bemerken; es

können für diesen Fall sowohl für die Gesamtleistung,
als auch für die Teilleistungen Angebote verlangt werden.

Art. 8. Eingabeformulare; Unterlagen. In
den Etngabeformularen sollen sämtliche Hauptleitungen,
sowie alle erheblichen Nebenleistungen in besonderen
Positionen aufgeführt werden.

Über die Art der Arbeitsausführung, die Ermittlung
der Maße und Gewichte und die Beschaffenheit der
Materialien sind genaue Angaben zu machen und nötigen-
falls durch Skizzen, Detailpläne, Erläuterungen, Maß-
berechnungen, Beispiele und Muster zu ergänzen. Bau-
pläne und allfällige Vorerhebungen sind vorzulegen.

Sollte während der Auflagefrist eine Abänderung
oder Ergänzung der Bedingungen, Pläne und Vorlagen
vorgenommen werden, so ist hiervon sämtlichen Bewerbern
Kenntnis zu geben.

In besondern Fällen kann es den Bewerbern über-
lassen werden, hinsichtlich der zu wählenden Konstruktionen
und Einrichtungen eigene Vorschläge einzureichen.

Art. 9. Die Eingabeformulare sind den Bewerbern
im Doppel und in der Regel unentgeltlich zu verabfolgen.
Die Einsicht in die Vertrags - Bestimmungen, sowie die

Prüfung der technischen Unterlagen ist ihnen möglichst zu
erleichtern.

Art. 10. Zeit zur Ausführung der Arbeiten.
Für die Ausführung der Arbeiten sollen, dringliche Fälle
vorbehalten, die Fristen so angesetzt werden, daß sie auch
von kleinern Unternehmern und Handwerkern eingehalten
werden können.
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ismff! «iArbeiten, bte fih ju feber QahreSzeit ausführen laffen,
follen roomöglth jo frühzeitig auSgefhrteben unb »ergeben
werben, baß fie in.ber für baS betrcffenbe ©eroerbe ftiUen
3clt aufgeführt werben fönnen.

Slrt. 11. grift zur ©inrcidjung ber Singebote.
®ie grift jur ©inrethung ber Singebote ift fo feftzufeßen,
baß ben Bewerbern genügenb 3eit bleibt zur grünblichen
Prüfung ber Unterlagen, fowte zur Berechnung unb Sluf>
fteUung ihrer Singebote. ©te foil in ber Siegel mtnbeftenS
14 SEage betragen.

III. îtitçjcl'ote.
Slrt. 12. ©inreihung ber Singebote. ®ie Sin»

geböte müffett mittelft ber »ollfiänbig ausgefüllten unb
Unterzeichneten ©ingabeformulare, »erfhloffen unb mit
ber »erlangten überfchrift oerfehen, bis zum geüpunfte
ber ©röffnung ber bezeichneten SlmtSfteUe eingereicht
werben.

Berfpätete Singebote bleiben unberüctficljtigt.
©Ine Slbänberung ober ber Bücfzug eines SlngeboteS

fann nur währenb ber ©tngabefrift unb nur auf fhrift»
lichem SBege erfolgen.

Slrt. 13. SîoIIefti» Sin geböte. JMefti» Slngebote
mehrerer $erfonen ober Singebote »on BeuifSgenoffem
fdjaften unb gewerblichen Bereinigungen finb zuläffig,
wenn fich bie Bewerber für baS Slngebot unb bte »or=
fhriftSmäßige Slrbeit foltbarifch »erblnbltch etflären unb
in ihrer ©ingabe einen befonbetn Beoollmächtigten be-
Zeichnen.

Slrt. 14. Berbinblichïeit ber Singebote. ®ie
Bewerber bleiben »om ©Ingabetermtn an für bte SDauer
»on 4 aßodjen an ihre Singebote gebunben, fowett nid^t
bte SluSfchreibung etwas anbereS beftimmt.

Slrt. 15. fßrojeft-- Bor fehl äge. SBerbeti mit ben
Singeboten zugleih eigentliche Brojefte (Bläne, SRobcOe,
SJlufter ufw.) eingeforbert, fo foil bei ber ©inlabung
Zum SBettbemerb mitgeteilt werben, ob eine ©ntfhäbigung
unb eoentuell in welcher |)ßhe bafüt geletftet wirb.

Sßirb ïetne ©ntfhäbigung »erabfolgt, fo bleiben ber»
artige technifdje ©ntwürfe, abgefehen »on bem Slngebot,
auf baS ber 3uf<hlag fällt, ©igentum beS Bewerbers unb
bürfen ohne beffen 3ufttmmung nicht benü^t werben.

IV. cEröffmutcj bor 2Iitjjet»ote,
Slrt. 16. ©röffnung ber SI n g e b o t e. ®ie zufolge

einer SluSfchreibung eingereichten Singebote finb bis zum
©röffnungStermln »erfhloffen zu halten. ®le ©röffnung
hat burdh mlnbeftenS zwei Beamte unter Slufnahme etneS
BtotofoHS zu erfolgen.

Slrt. 17, Bïûfuitg ber Stngebote. ®ie zuftänbigen

Drgane haben, nötigenfalls unter Zuziehung »on ©ad);
uetfiänbigen, bte Singebote materiell zu prüfen unb babei

allfätlige BechnungSfehler, über bie ber Bewerber ein»

»ernommen werben fann, zu berichtigen.

Slrt. 18. Berjeichnis ber ©hlußfummen. SDaS

BerzeichntS ber bereinigten ©hluß • ©ummen, fowle baS

Brotofoß über bte Dffertetieröffnung fleht ben Bewerbern

nah erfolgter 3ufdjlagSerteilung währenb einer BJohe

Zur ©inficht offen.

V, gwfclzlagsortolluttjj.
Slrt. 19. Slrbeit S oergebitng. ®le Bergebung foil

fo rafh wie möglich »orgenommen werben. ®en Be»

werbern ift »on bem erfolgten 3ufhlag unoerzüglich
SîenntniS zu geben

Slrt. 20. SI u S f h l u M o n b e r B e r ü cf f i h t i g u n g.

SluSgefhloffen non ber Berücfjichtigung finb Singebote, bie:

a) ben ber SluSfchreibung z« ©runbe gelegten Be»

bingungett nicht entfprechen;
b) ober nah ben »ort ben Bewerbern gemachte

Slngaben ober eingereihten B^ben nicht zweef»

mäßig finb;
c) ober BcelSanfäße enthalten, bie in einem offen»

funbigen BlißoerbältniS zu ber geforberten Selftung
ftehen ober bie SJlerfmale beS unlautern BJettbe»

werbeS an fih tragen;
ci) ober für eine richtige unb rechtzeitige SluSführut'9

ber Slrbeit feine »olle ©ernähr bieten;
e) ober »on Unternehmern eingereiht finb, bie ffi*

bie ©Inhaltung ber in Slrt. 26 ff. aufgehellten,
befonbem Beftimmungen betreffenb Strbeiterfdjut)
bie erforberltdje Sicherheit niht bietet^

Slrt. 21. BergebungS @runbfät)e. ®er 3ufhla0
foil zu einem mit ber geforberten StrbeitSlelftuug in*

richtigen BerhättniS fteßenben, annehmbaren unb ange»

meffenen BteiS erfolgen.
Slrt. 22. BerufSoerbänbe unb «Submittenten fttib be»

rehtigt, bei öffentlihen ©ubmiffiotten ber Behörbe oor
ber ©röffnung ber Singebote BteiSberedjnungen mit bei'

notwenbigen ©Inzelangaben einzureihen.
©rfheitü bie Berechnung eines BernfSoerbanbcS bet

»ergebenben Behörbe als ahgemeffen, fo foil bie Berg«'
bung an eines ober mehrere Singebote erfolgen, bte nih'
erheblth baoon abweihen.

©rflärt bie Behörbe bte Berechnung eines Beruf#'
»erbanbeS als unannehmbar, fo hat letzterer baS SReh»/

innert brel SCageit eine Überprüfung burh mlnbefien#
Zwei ©ahoerftänbige zu »erlangen. ®ie ©ahoerftänbig«"
werben zu glefhe« Sellen »on ber »ergebenben Beh<W^
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Arbeiten, die sich zu jeder Jahreszett ausführen lassen,
sollen womöglich so frühzeitig ausgeschrieben und vergeben
werden, daß sie in der für das betriffende Gewerbe stillen
Zeit ausgeführt werden können.

Art. 11. Frist zur Einreichung der Angebote.
Die Frist zur Einreichung der Angebote ist so festzusetzen,

daß den Bewerbern genügend Zeit bleibt zur gründlichen
Prüfung der Unterlagen, sowie zur Berechnung und Auf-
stellung ihrer Angebote. Sie soll in der Regel mindestens
14 Tage betragen.

III. Angebote.
Art. 12. Einreichung der Angebote. Die An-

geböte müssen mittelst der vollständig ausgefüllten und
unterzeichneten Eingabeformulare, verschlossen und mit
der verlangten Überschrift versehen, bis zum Zeitpunkte
der Eröffnung der bezeichneten Amtsstelle eingereicht
iverden.

Verspätete Angebote bleiben unberücksichtigt.
Eine Abänderung oder der Rückzug eines Angebotes

kann nur während der Etngabefrist und nur auf schrift-
lichem Wege erfolgen.

Art. 13. Kollektiv-Angebote. Kollektiv Angebote
mehrerer Personen oder Angebote von Berufsgenossen-
schaffen und gewerblichen Vereinigungen sind zulässig,
wenn sich die Bewerber für das Angebot und die vor-
schriftsmäßige Arbeit solidarisch verbindlich erklären und
in ihrer Eingabe einen besondern Bevollmächtigten be-
zeichnen.

Art. 14. Verbindlichkeit der Angebote. Die
Bewerber bleiben vom Eingabetermin an für die Dauer
von 4 Wochen an ihre Angebote gebunden, soweit nicht
die Ausschreibung etwas anderes bestimmt.

Art. 15. Projekt-Vorschläge. Werden mit den
Angeboten zugleich eigentliche Projekte (Pläne, Modelle,
Muster usw.) eingefordert, so soll bei der Einladung
zum Wettbewerb mitgeteilt werden, ob eine Entschädigung
und eventuell in welcher Höhe dafür geleistet wird.

Wird keine Entschädigung verabfolgt, so bleiben der-
artige technische Entwürfe, abgesehen von dem Angebot,
auf das der Zuschlag fällt, Eigentum des Bewerbers und
dürfen ohne dessen Zustimmung nicht benützt werden.

IV. Eröffnung der Angebote.
Art. 16. Eröffnung der Angebote. Die zufolge

einer Ausschreibung eingereichten Angebote sind bis zum
Eröffnungstermin verschlossen zu halten. Die Eröffnung
hat durch mindestens zwei Beamte unter Aufnahme eines
Protokolls zu erfolgen. ^

Art. 17. Prüfung der Angebote. Die zuständigen

Organe haben, nötigenfalls unter Zuziehung von Sach-
verständigen, die Angebote materiell zu prüfen und dabei

allfällige Nechnungsfehler, über die der Bewerber ein-

vernommen werden kann, zu berichtigen.

Art. 18. Verzeichnis der Schlußsummen. Das
Verzeichnis der bereinigten Schluß Summen, sowie daS

Protokoll über die Offerteneröffnung steht den Bewerbern
nach erfolgter Zuschlagserteilung während einer Woche

zur Einsicht offen.

V. Zttschlagserteiluirg.
Art. 19. Arbeits verge bung. Die Vergebung soll

so rasch wie möglich vorgenommen werden. Den Be-
werbern ist von dem erfolgten Zuschlag unverzüglich
Kenntnis zu geben

Art. 20. A u s s chluß vo n d e r B erücks i chti g u ng.
Ausgeschlossen von der Berücksichtigung sind Angebole, die:

u) den der Ausschreibung zu Grunde gelegten Be-

dingungen nicht entsprechen;
b) oder nach den von den Bewerbern gemachten

Angaben oder eingereichten Proben nicht zweck-

mäßig sind;
e) oder Pretsansätze enthalte», die in eine», offen-

kundigen Mißverhältnis zu der geforderten Leistung
stehen oder die Merkmale des unlauter» Wetlbe-
werbes an sich tragen;

ll) oder für eine richtige und rechtzeitige Ausführung
der Arbeit keine volle Gewähr bieten;

a) oder von Unternehmern eingereicht sind, die für
die Einhaltung der in Art. 26 ff. aufgestellten,
besondern Bestimmungen betreffend Arbeiterschuh
die erforderliche Sicherheit nicht bieten^

Art. 21. Vergebungs-Grundsätze. Der Zuschlug
soll zu einem mit der geforderten Arbeitsleistung iin

richtigen Verhältnis stehenden, annehmbaren und ange-

messenen Preis erfolgen.
Art. 22. Berufsverbände und Submittenten sind be-

rechtigt, bei öffentlichen Submissionen der Behörde vor
der Eröffnung der Angebote Preisberechnungen mit den

notwendigen Einzelangaben einzureichen.
Erscheint die Berechnung eines Berufsverbandes der

vergebenden Behörde als angemessen, so soll die Verge-
bung an eines oder mehrere Angebote erfolgen, die nicht

erheblich davon abweichen.
Erklärt die Behörde die Berechnung eines Berufs-

Verbandes als unannehmbar, so hat letzterer das Recht-

innert drei Tagen eine Überprüfung durch mindestens

zwei Sachverständige zu verlangen. Die Sachverständigen
werden zu gleichen Teilen von der vergebenden Behörde
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uub bent betreffenben BerufSoetbanb bezeichnet. ®er ein>
ttmmige Befunb bet ©achoerftänbigen, beftehe betfelbe
ta einet Betätigung ober lit etner Berichtigung ber
"ö^e^nung beS BetufSoerbanbeS, ifl im Sinne »on
Äbfütj 2 blefeS ArtifelS fût ble Bergebung maßgebenb.

Stegen îelne Beregnungen »on BetufSoerbättbeti »or
ober fönnen flcï> ble ©achoerftänbigen nicht einigen, fo
bat bte Behörbe ble Bergebung nach freiem ©tmeffen
ta SBürbigung beS In Art. 21 aufgehellten @runbfat)eS
aorjunebmen. Bei großen Unterfcf)teben in bett geforberten
greifen follen bie niebrigfien Angebote im allgemeinen
tacf)t beröcfftc^ltgt roetben, fofern ftch nidfjt bie Beerbe
®<ta beren Angemeffenhelt überzeugt bat.

9ïtt. 23. Bet annähernb gleichwertigen Angeboten ift
tan ortSanfäßigen unb einhetmifcf)en ©efdljäften im aß'
gemeinen gegenüber auswärtigen unb auSlänbifdhen ber

°Wg ju geben. ®abei fofl, rote bei ber Bergebung
taue ÄuSfchreibung, auf möglidhfte Abwechslung Bebaut
genommen roetben.

9lrt. 24. Bergebung an gewerbliche Bereini»
Sun g en. Koflefti» ©ingaben gewerblicher Bereinigungen
'tab foroeit tunltch zu berücfftchtigen, roobei bte Berteilung
tat Arbeiten ber »ergebenben Behörbe oorbefjalten bleibt.

®aS gleiche gilt, roenn ol)ne »orauSgegangene AuS»

itaretbung bie Bergebung an eine geroerb liebe Berufs»
^Sanifation auf ©tunb einer mit ber* »ergebenben
"öel)örbc abgefdhloffenett Sarif Bereinbarung erfolgt.

^
3lrt. 25. Bingbilbung. ©rgibt ble Prüfung ber

^"geböte, baß burdf) Btngbilbung eine ungebührliche
Wisfieigetung bejroecîc roirb, fo lann bte betreffende
ta&eit entroeber frethänbig »ergeben ober in Begle auS»
öefa^tt werben.

V- iicftlnttuuitejcn beireffeub 2l»betterfcl?u(z.
SKxt. 26. ArbeitSbebingungen int allgemeinen.

~'e Unternehmer haben bte tn ihrem ©ewetbe ortsüblichen
^oeitsbebingungen, befonberS in Bezug auf bte Arbeits»
o"t unb bett Arbeitslohn etnjuhalten. AIS übltcb gelten
ta** aßem biejenigen ArbeitSbebingungen, bte in Arbeits»
£ta*, £arif » Berträgen jroifeben ben Unternehmern unb
-taroeitet'Drganifationen »eretnbart roorben ftnb.
~ -Krt. 27. Sohttiitfcbläge. ©ofetn bte 3lrbeitS= ober
^artfpettrSge nid^tS anbeteS befiintmen, unb foroeit eS

Lp U'^t um Schichtarbeit hanbelt, haben bie Unternehmer
{ta libetfiunben mlttbefienS 25 %, für Badht» unb ©onn»

'^/Arbeit mtnbeftenS 50 %, Sohnjufchlag z« jaf)len;
;ta"fo ift fflj gefâhrltebe Arbeiten, bte auSnahmSroeife

Herrichten ftnb, ein angemeffener Sufchlag ju entrichten,

o '^t. 28. SohnauSjahlung. ffile Auszahlung beS

et» fuß minbeftenS alle 14 Sage unb fetneSfaflS in
ta SBirtfdhaft erfolgen,

in » ujahlt ber Unternehmer feine Arbeiter nicht pünftllch,

auf uergebenbe Behörbe baS Bedfjt, bie Arbeitslöhne

ftch ^uung beS Unternehmers bireft auszurichten ober
9 »ou blefent weitere ©arantten geben zu laffen.

Uro« 29- Berfauf geiftiger ©etränte. ®em

3lïh!.?^taer unb feinem ïïufftcijtSperfonal, forote bett

»on •
unb beren Drganifationen ift ber Berfauf

befn„^'fUgen ©etränfen an bie Arbeiter unterfagt. Qrt

SQeha y
Säßen fönnen Ausnahmen burch bie »ergebenbe

fem»? 'ut Bahnten -ber roirtfchaftSpolijetlichen Bor»
'en beroißigt werben,

fen S 29- ArbeitSfräfte. Bei gleichet SelftungSfähig»
I no »orjugSroeife etnheimifche Arbeiter zu befchäftigen.

tu «««* Unternehmer hat bett Bebarf an ArbeitSfräften
»er ßlnte beim fläbtifchen Arbeitsamt ju beclen.

Unfall» unb Kranf enoetficherung.
Unb «pta,Arbeiter ntüffen gegen bie Solgen »on Unfällen
hiefdt ^ufstranthelten oerftchert fein. Silaßgebettb foflen

tae ©rnnbfütze ber eibgettöffifchen Ätanfen» unb

llnfaßoerfidherung bezro. ber Sabrif^aftpflidht fein ®le
»ergebenbe Behörbe fann »om Unternehmer ben Ber»
fidherungS Bertrag famt fßrämlenguittung zuï ©inftcht
»erlangen.

Art. 32. Arbeitsräume unb ©icherheitSein»
rieh tun g en. ®er Unternehmer hat ben Arbeitern ge»

funbheitltdh auSretchenbe Arbeitsräume zuï Berfügung
Zu fteßen unb afle burdh ben jeweiligen ©tanb ber
2ccf)nif gebotenen ©idherhettSeinrichtungen zu treffen.

Sür bte auf ben Bauplänen felbft zunt Schule »on
Seben unb ©efunbheit ber Arbeiter zu treffenben üßlaß»

nahmen finb bie bezüglichen baupolizeilichen Borfdfjriften
maßgebenb.

Art. 33. Kontrolle. ®er »ergebenben Behörbe fteht
baS Bedht zta jeberzeit bie ©rfüßung ber in ben »or»
ftehenben Artifeln zum ©cfjuhe ber Arbeiter aufgefteßten
Beblngungen fontroflteren zu laffen.

ßuroiberhanblungen fönnen nötigenfaflS burdh Sutzug
ber Arbeit unb AuSfcf)luß »on fünftigen Bewerbungen
geahnbet werben.

VII. 2H>fd?luf5 uttb ^nljttlt bet Detttacje.
Art. 34. BertragSurfunbe. ®te Bergebung er»

folgt in ber Begel burch einen fchrifllichen Bertrag, bem
neben btefer Berorbnung bie aßgemetnen, forote bie be»

fonbern Beblngungen unb 9JJaßoorfdhriften nach ben
Bormalien beS fchroeizetifchen Ingenieur« unb Ardhiteften»
»eteinS zu ©runbe gelegt werben foflen. ®er Bertrag,
ber flar unb beftimmt abgefaßt fein foß, hat inSbefonbere
bte nähern Beftimmungen zu enthalten über:

a) Art unb ©igenfehaften ber »ergebenen Arbeit ;

b) SteferungS» unb BoflenbungSfriften etnfdhließlidh
aflfäfliger Seilfriften ;

c) aßfäflige Kotiuentionalftrafen ober fßrämlen für
»orzettige Boflenbung ber Arbeiten;

d) Bceife unb 3ahlungSbebtngungen;
e) Ausführung unb Betrechnung aflfäfliger SBlehr*

ober SOtlnberarbeiten ;

f) Abnahme unb Abrechnung;
g) ©idherhettsletftung, Umfang unb ®auet ber Ber»

antroortlidtjfelt beS Unternehmers;
Ii) ©eridhtsftanb.
Art. 35. BertragSbeilagen. ®er BertragSurfunbe,

bie tn boppelter Ausfertigung »on ben Parteien zu unter»
Zeichnen ift, foflen eine Kopte beS Angebotes, foroie zu»
gehörige ißläne, Bhtfier unb bergtetdfjen beigelegt werben.

Art. 36. Un teraf forban ten. übernommene Arbeiten
bürfen nur mit fchriftlidfjer Bewilligung ber »ergebenben
Behörbe an Unterafforbanten roetter »ergeben werben.
®le Berantroortltchfeit beS QbernehmerS bleibt aber audfj
In biefem Säße ber ©tabt gegenüber hefteten.

Art. 37. Abrechnung; Abfcf)lagSzahlungen.
Ba^ Beenbigung ber Arbeit haben Abnahme, Bachmaß
unb Abrechnung balbmögltchft zu erfolgen, ©rftredtt ftc§

bie Ausführung über einen längeren Seitraum, fo finb
angetneffene Abschlagszahlungen bis auf 90°/o beS 9BerteS

ber geleifteten Arbeit zu entrichten.

Art. 38. Kaut ion. "i-®ie ©icherheit (Kaution) foil
In ber Begel 10% ber QbernahmSfumme ntdht über»

fteigen. ©té fann burdh Bflrgfdhaft ober Beal» Kaution
geleiftei roetben. Sûï Bartaution ift ber übliche ®epofiten=
ZinS zu »ergüten.

9tur aus triftigen ©rünben bürfen AbfdhlagSzahlungen

Zur Berftärfung ber Sicherheit zutüdfbehalten werben.
®ie Bücfgabe hat ohne Betzug nach Ablauf ber

fefigeftijten S'rift unb nach Erfüllung fämtlidher Ber»
Pachtungen, für bte fie gebtent hat, zu erfolgen.

Art. 39. Konoentionalftrafen. Sut Sicherung
rechtzeitiger unb richtiger BertragSerfüflung fönnen Kon»
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und dem betreffenden Berufsverband bezeichnet. Der ein-
stimmige Befund der Sachverständigen, bestehe derselbe
în einer Bestätigung oder in einer Berichtigung der
ârechnung des Berufsoerbandes, ist im Sinne von
Absatz 2 dieses Artikels für die Vergebung maßgebend.

Liegen keine Berechnungen von Berufsverbänden vor
oder können sich die Sachverständigen nicht einigen, so
hat die Behörde die Vergebung nach freiem Ermessen
>n Würdigung des in Art. 21. aufgestellten Grundsatzes
vorzunehmen. Bei großen Unterschieden in den geforderten
preisen sollen die niedrigsten Angebote im allgemeinen
'acht berücksichtigt werden, sofern sich nicht die Behörde
von deren Angemessenheit überzeugt hat.

Art. 23. Bei annähernd gleichwertigen Angeboten ist
den ortsansäßigen und einheimischen Geschäften im all-
gemeinen gegenüber auswärtigen und ausländischen der

vrzug zu geben. Dabei soll, wie bei der Vergebung
ohne Ausschreibung, auf möglichste Abwechslung Bedacht
genommen werden.

Art. 24. Vergebung an gewerbliche Vereint-
gun g en. Kollektiv Eingaben gewerblicher Vereinigungen
und soweit tunlich zu berücksichtigen, wobei die Verteilung
der Arbeiten der vergebenden Behörde vorbehalten bleibt.

Das gleiche gilt, wenn ohne vorausgegangene Aus-
Metbung die Vergebung an eine gewerbliche Berufs-
Organisation auf Grund einer mit der- vergebenden
Behörde abgeschlossenen Tarif Vereinbarung erfolgt.

^ Art. 25. Ringbildung. Ergibt die Prüfung der
Augebote, daß durch Rtngbildung eine ungebührliche
Preissteigerung bezweckt wird, so kann die betreffende
Arbeit entweder freihändig vergeben oder in Regte aus-
geführt werden.

V!-. Bestimmungen betreffend Arbeiterschuh.
Art. 26. Arbeitsbedingungen im allgemeinen.
Unternehmer haben die in ihrem Gewerbe ortsüblichen

Arbeitsbedingungen, besonders in Bezug auf die Arbeits-
iAt und den Arbeitslohn einzuhalten. Als üblich gelten
^vr allem diejenigen Arbeitsbedingungen, die in Arbeits-
?ver Tarif-Verträgen zwischen den Unternehmern und
Arbeiter-Organisationen vereinbart worden sind.

Art. 27. Lohnzuschläge. Sofern die Arbeits-oder
»onfverträge nichts anderes bestimmen, und soweit es
Ich nicht um Schichtarbeit handelt, haben die Unternehmer
!^r Überstunden mindestens 25 °/„, für Nacht- und Sonn-
M-Arbeit mindestens 50 °/°. Lohnzuschlag zu zahlen;
^enso ist für gefährliche Arbeiten, die ausnahmsweise

verrichten sind, ein angemessener Zuschlag zu entrichten,

p
Art. 28. Lohnauszahlung. Die Auszahlung des

ei« foü mindestens alle 14 Tage und keinesfalls in
er Wirtschaft erfolgen,

in Q öahlt der Unternehmer seine Arbeiter nicht pünktlich,

auk vergebende Behörde das Recht, die Arbeitslöhne

sick Rechnung des Unternehmers direkt auszurichten oder
^ von diesem weitere Garantien geben zu lassen.

Um. 29. Verkauf geistiger Getränke. Dem

Arß-^hmer und seinein Aussichtspersonal, sowie den

von und deren Organisationen ist der Verkauf
bà_Dfstgen Getränken an die Arbeiter untersagt. In
Bei,? ^ Fällen können Ausnahmen durch die vergebende

sckMt îm Rahmen der wirtschaftspolizeilichen Vor-
i en bewilligt werden.

k°tt n«x^- Arbeitskräfte. Bei gleicher Leistungsfähig-
I no vorzugsweise einheimische Arbeiter zu beschäftigen,

in Unternehmer hat den Bedarf an Arbeitskräften
ner Linie beim städtischen Arbeitsamt zu decken.

Tämn!^^- Unfall- und Krankenversicherung.
Und /Arbeiter müssen gegen die Folgen von Unfällen

hià Luftkrankheiten versichert sein. Maßgebend sollen
v>e Grundsätze der eidgenössischen Kranken- und

Unfallversicherung bezw. der Fabrik-Haftpflicht sein Die
vergebende Behörde kann vom Unternehmer den Ver-
sicherungs - Vertrag samt Prämienquittung zur Einsicht
verlangen.

Art. 32. Arbeitsräume und Sicherheitsein--
richtungen. Der Unternehmer hat den Arbeitern ge-
sundhettltch ausreichende Arbeitsräume zur Verfügung
zu stellen und alle durch den jeweiligen Stand der
Technik gebotenen Sicherheitseinrichtungen zu treffen.

Für die auf den Bauplätzen selbst zum Schutze von
Leben und Gesundheit der Arbeiter zu treffenden Maß-
nahmen sind die bezüglichen baupolizeilichen Vorschriften
maßgebend.

Art. 33. Kontrolle. Der vergebenden Behörde steht
das Recht zu, jederzeit die Erfüllung der in den vor-
stehenden Artikeln zum Schutze der Arbeiter aufgestellten
Bedingungen kontrollieren zu lassen.

Zuwiderhandlungen können nötigenfalls durch Entzug
der Arbeit und Ausschluß von künftigen Bewerbungen
geahndet werden.

VII. Abschluss; und Inhalt der Verträge.
Art. 34. Vertragsurkunde. Die Vergebung er-

folgt in der Regel durch einen schriftlichen Vertrag, dem
neben dieser Verordnung die allgemeinen, sowie die be-

sondern Bedingungen und Maßvorschriften nach den
Normalien des schweizerischen Ingenieur- und Architekten-
Vereins zu Grunde gelegt werden sollen. Der Vertrag,
der klar und bestimmt abgefaßt sein soll, hat insbesondere
die nähern Bestimmungen zu enthalten über:

!>) Art und Eigenschaften der vergebenen Arbeit;
d) Lieferungs- und Vollendungsfristen einschließlich

allfälliger Teilfristen;
e) allfällige Konventionalstrafen oder Prämien für

vorzeitige Vollendung der Arbeiten;
«!) Preise und Zahlungsbedingungen;
e) Ausführung und Verrechnung allfälliger Mehr-

oder Minderarbeiten;
k) Abnahme und Abrechnung;
A) Sicherheitsleistung, Umfang und Dauer der Ver-

antwortltchkeit des Unternehmers;
Ii) Gerichtsstand.
Art. 35. Vertragsbeilagen. Der Vertragsurkunde,

die in doppelter Ausfertigung von den Parteien zu unter-
zeichnen ist, sollen eine Kopie des Angebotes, sowie zu-
gehörige Pläne, Muster und dergleichen beigelegt werden.

Art. 36. Unterakkord an ten. übernommene Arbeiten
dürfen nur mit schriftlicher Bewilligung der vergebenden
Behörde an Unterakkordanten weiter vergeben werden.
Die Verantwortlichkeit des llbernehmers bleibt aber auch
in diesem Falle der Stadt gegenüber bestehen.

Art. 37. Abrechnung; Abschlagszahlungen.
Nach Beendigung der Arbeit haben Abnahme, Nachmaß
und Abrechnung baldmöglichst zu erfolgen. Erstreckt sich

die Ausführung über einen längeren Zeitraum, so sind

angemessene Abschlagszahlungen bis auf 90°/» des Wertes
der geleisteten Arbeit zu entrichten.

Art. 38. Kaution.^Die Sicherheit (Kaution) soll
in der Regel 10°/a der Übernahmssumme nicht über-

steigen. Sie kann durch Bürgschaft oder Real-Kaution
geleistet werden. Für Barkaution ist der übliche Depositen-
zins zu vergüten.

Nur aus triftigen Gründen dürfen Abschlagszahlungen

zur Verstärkung der Sicherhett zurückbehalten werden.
Die Rückgabe hat ohne Verzug nach Ablauf der

festgesetzten Frist und nach Erfüllung sämtlicher Ver-
pflichtungen, für die sie gedient hat, zu erfolgen.

Art. 39. Konventionalstrafen. Zur Sicherung
rechtzeitiger und richtiger Vertragserfüllung können Kon-
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nentionalftrafen auSbebmtgen merben, beten fpöfje ft<h lu
angemeffenen ©djranïen galten foil.

VIII. î?efchum*Sewet:fal)ven.
9lrt. 40. 93efd)merben. SKlfâûige löefchroerben megen

SJlifjachtung ber Sôorfçhriften biefer Sßetotbnung finb
fchriftlidj begrünbet beim ©tabtrat anzubringen. Tiefer
bat, nötigenfalls unter Zustehung unbeteiligter ©admet-
fiänbiger, eine Unterfudjung su oeranftalten unb geftûÇt
hierauf feinen Sefdjelb su erteilen.

IX. Scfytuftbeftimmuus.
9Irt. 41. Tiefe Sterorbnung tritt fofort in Œraft.

^öd?ftprclfc fût? Treibriemen lc6cr
unb fertile Treibriemen.

(Verfügung nom 30. Sutti 1917.)

TaS f(Jjruei§erifct;e $olfSmirtfd>aftSbepartement, ge=

ftufjt auf ben SuttbeSratSbefdjluft Dom 28. Siobetttber
1916 über bio Sicherung ber ßeberbetforgung beS SanbeS
utib bie geftfejumg bon £)ö<hftpreifen für Seber unb in
Grgänsung feiner Verfügung bom 21. Sötai 1917, fefjt
hiermit folgeube £)öd)Jtpreife für Treibtiemettlcber, fo=
mie für fertige Treibriemen feft unb erläfjt im Slnfdjlufj
baran bie nadjftehenben allgemeinen 93orf<hriften :

21. ZJöchftpteife für Trcitmiemettleber.
greife per kg

TreibriemencrottponSauSßeber reiner ©ruben»
gerbung :

faltgefä)miext ffr. 12.70
eingebrannt 12.30

TreibriemencrouponS aus Scber bon abge-
türjter, begetabiter ©erbung:

faltgefdjmiert „ 11.80
eingebrannt „ 11.40

TreibriemencrouponS aus Ghrotnleöer „ 13.—
Tie mittlere Grouponnage barf 50 7» uid)t über*

fteigen.
23, Ijöchftpveife für fertige Treibriemen.

greife per dm"
Treibriemen ottS Groupons reiner ©ruben*

gerbuitg :

Tide: bis 4 mm ffr. 30.—

„ : bon 47-2 bis 6 mm „ 29.—
„ : über 6 mm „ 28.—

Treibriemen aus Groupons bon abgefilmter,
begetabiter ©erbung:

'
Tiefe: bis 4 mm 28.—

„ : bon 4'/e bis 6 mm „ 27.—

„ : über 6 mm „26.—
ffür ©pesiatriemen tonnen auf obigen greifen Zu*

fdjläge berrcd)ttet merben in ber 3Jtas'iiual()öl)e bon:
8®/o für: 1. Stiemen auS Siüdengratbahnen.

2. Toppelriemen.
3. Stafigeftrecfte Stiemen.
4. imprägnierte Stiemen.
5. Glfromgegerbte Stiemen.

SSei Stiemen befonberer SlttSführung, für bie juici
ober mehrere ber unter 1 bis 5 genannten Gigenfdjaften,
bjm. StuSführungSarten gleichseitig in Setracht fallen,
barf ein ©efamtsitfdjlag bis gur §öf)e bon 15 7» ber-
rechnet merbett.

SluSttahmSroeife föntten für befonbere, bott einzelnen
ffabrifationSfirmen bis jefjt Ijergeftellte, in biefer Süer-

fügung aber nidjt aufgeführte Stiemeuqualitäten bttrd)
bie friegStechnifdje Stbteilung ©pesialpreife feftgefept
merben.

Tie unter 9t unb 93 genannten §ö<hftpreife berftehen
fid) für Zahlungen innert 30 Tagen netto èaffa.

T. 2lllgcmclttc ysvfcljriften.
a) Sltlgemeine 93orfd)riften für Treibriementeber.

1. Sitte Saufbeitrage über Treibriementeber, bie naih
bem 1. Sitni 1917 abgefdjloffen mürben unb itt meldjen
höhere greife als bie feftgefepten fpödjftpreifc bercinbart
finb, merbett als ungültig erflärt.

93or beut 1. Sunt ab'gefchloffene Äaufberträgc über
Stiemcnteber bleiben beftehen, foferrt ber Käufer auf
©rttnb biefer SSerfügung jum 93esitg bon Sîientenleber
berechtigt ift. ©ittb itt biefen Verträgen höhere greife
als bie feftgefefjten ,f)öd)ftpreife bercinbart, fo merben
bicfelben auf bie tpöchftpreife herabgefept. ©tub niebrigere
greife als bie feftgefe^ten fpöchftpreife bereinbart mürben,
fo barf ein ^ufd)(ag itt ber £>öl)e ber jit (eifteuben 9lb*

gäbe bcrredjnet merben; bie tpöchftpreife bürfett jebod)
in feinem ffall überfd)ritten merben.

2. Tie £mchftpreife bürfen nur für GrbiipoitS ber-
laugt merben, meld)e fid) f)iufid)tlich Qualität bcS

SebcrS, Zurichtung unb ffettuug sur ißcrarbeititng bon
Treibriemen eignen. TaS fpesififdje ©emidjt barf

für fattgefd)mierte Sîiemenlebcr 1 unb

„ eingebrannte SJiemettlcbcr l,or>

nidjt überfteigen.
3. Tie Groupons reiner ©rubengerbung tnüffeu nad)

ber in ber 93erfügttng beS fchmeiserifdjen 93oIfSmirtfd)aftS*
bepartementS bottt 21. SJfai 1917, Seite 16, für Zahnt*
badje reine ©rubengerbung angegebenen 9lrt gegerbt fein.

4. Tie TreibriemencrouponS aus füllten itilöubifd)cr
ißrobenietts bürfen bon ben ©erbereien nur bireft an
inlänbifdje Sîiemenfabrifantcn berfauft merben.

93erfätife bon Treibriementeber att Seberhättbler ober
Sattler finb nur jit Steparatursmeden ftattpaft.
TieSbesügliihe fyafturcn ntüffen ben SSermcrf tragen :

„Treibriementeber für Steparaturgmecfe beftimmt". ffür
foldjc Skxfäufe mirb mie für fertige Treibriemen eine

Vlbgabe bott 20 7« bcS Srutto $afturamerte8 erhoben,
bie bon bett ©erbereien su besat)leit ift. Tie feftgefeptcti

liegender u. stehender Konstruktion v. 10,PS'an.
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ventionalstrafen ausbedungen werden, deren Höhe sich in
angemessenen Schranken halten soll.

VIII. Beschweröeverfahren.
Art. 4V. Beschwerden. Allsällige Beschwerden wegen

Mißachtung der Vorschriften dieser Verordnung sind
schriftlich begründet beim Stadtrat anzubringen. Dieser
hat, nötigenfalls unter Zuziehung unbeteiligter Sachoer-
ständiger, eine Untersuchung zu veranstalten und gestützt
hierauf seinen Bescheid zu erteilen.

IX. Schlnstbestimmung.
Art. 41. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

Höchstpreise für Treibriemenleder
und fertige Treibriemen.

(Verfügung vom 90. Juni 1917.)

Das schweizerische Vvlkswirtschaftsdepartement, ge-
stützt auf den Bundesratsbeschluß vom 28. November
1916 über die Sicherung der Lederversorgung des Landes
und die Festsetzung von Höchstpreisen für Leder und in
Ergänzung seiner Verfügung vom 21. Mai 1917, setzt

hiermit folgende Höchstpreise für Treibriemenleder, so-
wie für fertige Treibriemen fest und erläßt im Anschluß
daran die nachstehenden allgemeinen Vorschriften:

A. Höchstpreise für Trelbriemenleder.
Preise per Kg

TreibriemencrouponsausLederreinerGrnben-
gerbung:

kaltgeschmiert Fr. 12.70
eingebrannt 12.30

Treibriemencronpons ans Leder von abge-
kürzter, vegetabiler Gerbung:

kaltgeschmiert „ 11.80
eingebrannt „ 11.40

Treibriemencronpons aus Chromleder „ 13.—
Die mittlere Croupvnnage darf 50 "/o nicht über-

steigen.

B. Höchstpreise für fertige Treibriemen.
Preise per dnV

Treibriemen ans Crvupvns reiner Gruben-
gerbnug:

Dicke: bis 4 mm Fr. 30.—

„ : von 4'/e bis 6 mm „ 29.—
„ : über 6 mm „ 28.—

Treibriemen aus Croupvns von abgekürzter,
vegetabiler Gerbnng:

'
Dicke: bis 4 mm 28.—

„ : von 4'/- bis 6 mm „ 27.—

„ : über 6 mm „26.—
Für Spezialriemen können auf obigen Preisen Zu-

schlage verrechnet werden in der Maximalhöhe von:
8°/o für: 1. Riemen ans Nückengratbahnen.

2. Dvppelriemen.
3. Naßgestreckte Riemen.
4. Imprägnierte Riemen.
5. Chromgegerbte Riemen.

Bei Riemen besonderer Ausführung, für die zwei
oder mehrere der unter 1 bis 5 genannten Eigenschaften,
bzw. Anssührungsarten gleichzeitig in Betracht fallen,
darf ein Gesamtzuschlag bis zur Hohe von 15°/o ver-
rechnet werden.

Ausnahmsweise können für besondere, von einzelnen
Fabrikationsfirmen bis jetzt hergestellte, in dieser Ver-
fügnng aber nicht aufgeführte Riemenqnalitäten durch
die kriegstechnische Abteilung Spezialpreise festgesetzt
werden.

Die unter A und B genannten Höchstpreise verstehen
sich für Zahlungen innert 30 Tagen netto Kassa.

T. Allgemeine Vorschriften.
a) Allgemeine Vorschriften für Treibriemcnlcder.

1. Alle Kaufverträge über Treibriemenleder, die nach
dem 1. Juni 1917 abgeschlossen wurden und in welchen
höhere Preise als die festgesetzten Höchstpreise vereinbart
sind, werden als ungültig erklärt.

Vor dem 1. Juni abgeschlossene Kaufverträge über
Riemenleder bleiben bestehen, sofern der Käufer auf
Grund dieser Verfügung zum Bezug von Riemenleder
berechtigt ist. Sind iu diesen Verträgen höhere Preise
als die festgesetzten Höchstpreise vereinbart, so werden
dieselben auf die Höchstpreise herabgesetzt. Sind niedrigere
Preise als die festgesetzten Höchstpreise vereinbart worden,
so darf ein Zuschlag in der Höhe der zu leistenden Ab-
gäbe verrechnet werden; die Höchstpreise dürfen jedoch
in keinem Fall überschritten werden.

2. Die Höchstpreise dürfen nur für Cronpons ver-
langt werden, welche sich hinsichtlich Qualität des

Leders, Zurichtung und Fettung zur Verarbeitung von
Treibriemen eignen. Das spezifische Gewicht darf

für kaltgeschmierte Riemenleder 1 und

„ eingebrannte Niemenleder. 1,»°
nicht übersteigen.

3. Die Cronpons reiner Grubengerbung müssen nach
der in der Verfügung des schweizerischen Volkswirtschaft?-
départements vom 21. Mai 1917, Seite 16, für Zahm-
vache reine Grubengerbung angegebenen Art gegerbt sein.

4. Die Treibriemencronpons aus Häuten inländischer
Provenienz dürfen von den Gerbereien nur direkt an
inländische Riemenfabrikanten verkauft werden.

Verkäufe von Treibriemenleder an Lederhändler oder
Sattler sind nur zu Reparatnrzmecken statthaft.
Diesbezügliche Fakturen müssen den Vermerk tragen:
„Treibriemenleder für Neparaturzwecke bestimmt". Für
solche Verkäufe wird wie für fertige Treibriemen eine

Abgabe von 20°/» des Brutto Fakturawertes erhoben,
die von den Gerbereien zu bezahlen ist. Die festgesetzten

liegender u, stellender Konstruktion v. 10 PZ'sn.
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